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Dieses Informationsblatt gibt Innen einen ersten Uberblick. Es ist beispielhaft und daher nicht vollstandig.
Die vollstandigen Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versiche-
rungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle

Unterlagen durch.

Um welche Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen eine Fahrradversicherung an. Diese schitzt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschédigung,
der Zerstérung oder des Abhandenkommens lhres Fahrrads infolge eines Versicherungsfalls.

4J‘ Was ist versichert?

v’ Versichert ist das im Versicherungsschein be-
zeichnete Fahrrad mit oder ohne Hilfsmotor (elek-
trounterstitzendes Fahrrad bzw. Pedelec). Dazu
gehoren alle fest mit dem Fahrrad verbundenen
und zur Funktion des Fahrrades gehdrenden Teile
wie Sattel, Lenker, Lampen, Gepéacktrager, etc.

Versicherte Gefahren

Diebstahl, Teilediebstahl

Einbruchdiebstahl/Raub

Unfall, Transportmittelunfall

Vandalismus

Fall- oder Sturzschaden des gesamten Fahrrades

Sturm/Hagel
Uberschwemmung, Lawinen, Erdrutsch
Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit

Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler
nach Ablauf der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist

Feuchtigkeitsschaden an Akku, Motor und
Steuerungsgeraten

Elektronikschaden an Akku, Motor und
Steuerungsgeraten
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Versicherte Schaden

v’ Sachschaden infolge von Zerstorung, Beschadi-
gung oder Abhandenkommen des versicherten
Fahrrads infolge eines Versicherungsfalls

Versicherungssumme und Versicherungswert

v Die Versicherungssumme ist der vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.
Ist das nicht der Fall, kbnnen Nachteile bei der
Entschadigungsberechnung entstehen.

Wo bin ich versichert?

v' Die Fahrradversicherung gilt weltweit.

Welche Pflichten habe ich?

Sie missen die Kosten des Schadens gering halten.

ansprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Brand, Blitzschlag, Explosion m

Was ist nicht versichert?
Dazu zahlen beispielsweise:

X  Schaden, fiir die ein Dritter vertraglich einzu-
stehen hat als Hersteller oder Verkaufer.

X Schaden die durch Kernenergie, Terror-
oder Kriegsereignisse, Innere Unruhen ent-
stehen.

X Schaden die bei der Teilnahme an Sportver-
anstaltungen oder Wettkampfen entstehen.

X Serienschaden sowie Riickrufaktionen sei-
tens des Herstellers.

Gibt es Einschréankungen beim Ver-
sicherungsschutz?

Es gibt eine Reihe von Fallen, in denen der
Versicherungsschutz eingeschrankt sein kann.

In jedem Fall vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind zum Beispiel:

I Schaden die nicht die Funktion der Sache
beeintrachtigen (optische Schaden etc.).

I Schéaden, die Sie vorsatzlich herbeigefihrt
haben.

Sie missen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgeman und vollsténdig beantworten.
Die Versicherungsbeitrdge miissen Sie rechtzeitig und vollstéandig bezahlen.
Im Versicherungsfall miissen Sie uns vollstandige und wahrheitsgeméfe Informationen geben.

Wenn sich lhre vorhandenen Risikoumstande wahrend der Vertragslaufzeit wesentlich andern, miissen Sie uns



Wann und wie muss ich bezahlen?

Den ersten Beitrag mussen Sie spatestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die
weiteren Beitrage zahlen mussen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vier-
teljahrlich, halbjéahrlich oder jahrlich sein. Sie kénnen uns die Beitrédge Uberweisen oder uns erméchtigen, die Beitrage
von lhrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie
den ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollstandig gezahlt haben. Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens
1 Jahr, verlangert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlangerungsjahr), aul3er Sie oder wir kiindigen
den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie kénnen den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunéchst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes
Verlangerungsjahres kiindigen (das muss spétestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).
Ebenfalls kénnen Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalles den Versicherungsvertrag kiindigen.



Waldenburger
Versicherung

Personlich: \{jf‘bsshcl’\.

¢;s+m35s+»rk‘

Kundeninformation gemaf § 7 VVG und 8§ 1 der VVG-Info
Stand 01.01.2019

1. Identitat des Versicherers

lhr Vertragspartner ist die Waldenburger Versicherung AG, Max-Eyth-Stral3e 1, 74638 Waldenburg. Sie hat die Rechtsform einer
Aktiengesellschaft. Registergericht ist das Amtsgericht Stuttgart (HR B 590670).

2. Ansprechpartner im Ausland
entfallt

3. Ladungsféahige Anschrift des Versicherers

Waldenburger Versicherung AG

Registergericht Stuttgart HR B 590670

Aufsichtsrat: Joachim Kaltmaier (Vorsitzender)

Vorstand: Thomas Gebhardt (Vorsitzender), Antonio Niemer

Anschrift: Max-Eyth-Stral3e 1, 74638 Waldenburg, Telefon 07942 945-5055, Fax 07942 945-555066.

4. Hauptgeschaftstatigkeit des Versicherers und zustandige Aufsichtsbehérde

Gegenstand der Waldenburger Versicherung AG ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige des privaten
Versicherungswesens, in der Lebens-, Kranken-, Rechtsschutz- und Kreditversicherung jedoch nur der Riickversicherung. Die
Waldenburger Versicherung AG steht unter der staatlichen Aufsicht der Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich
Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

5. Zugehdorigkeit zu einem Sicherungsfonds
entfallt
6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

a) Die fir das Versicherungsverhaltnis geltenden Bedingungen sind den Ihnen ausgehéandigten Unterlagen beigefiigt. Auf Ihren Vertrag
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

b) Angaben Uber die Art, den Umfang, die Falligkeit und die Erflllung der Leistung des Versicherers finden Sie in den beigeflgten
Allgemeinen Vertragsdaten sowie in den Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Vereinbarungen und Klauseln.

7. Gesamtpreis der Versicherung

Den gesamten zu entrichtenden Beitrag fiir lhren Vertrag kdnnen Sie den beigefiigten Allgemeinen Vertragsdaten entnehmen. Falls Sie
zusatzliche Leistungen (Zusatzversicherungen) eingeschlossen haben, finden Sie an dieser Stelle auch die Aufteilung des Beitrags auf
Haupt- und Zusatzversicherungen.

8. Zusatzliche Kosten

Zusétzlich zu dem unter Punkt 7 genannte Gesamtpreise der Versicherung werden von uns keine weiteren planmafigen Gebiihren
oder Kosten erhoben. Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Griinden ein zusétzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird,
kénnen wir die in solchen Fallen durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen Abgeltungsbeitrag gesondert in Rechnung
stellen. Dies gilt beispielsweise bei Erteilung einer Ersatzurkunde oder von Abschriften des Versicherungsscheins, schriftlicher
Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeitragen, Verzug bei Folgebeitragen, Ricklaufern im Lastschriftverfahren, Durchfiihrung von
Vertragsénderungen.

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfiillung

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erflillung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beitrage kdnnen Sie den beigefiigten
Allgemeinen Vertragsdaten sowie den Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Vereinbarungen und Klauseln entnehmen.
Insbesondere méchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Einlésungsbeitrags - solange die Zahlung
noch nicht bewirkt ist - vom Vertrag zuricktreten kdnnen. Ist der Einldsungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Auch wenn Sie Folgebeitrage trotz unserer Mahnung nicht zahlen, kénnen Sie den
Versicherungsschutz verlieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen. Die Falligkeit des Beitrags
kénnen Sie den Allgemeinen Vertragsdaten entnehmen.

10. Befristung der Giiltigkeitsdauer der Informationen

Die lhnen zur Verfugung gestellten Verbraucherinformationen sind fur einen Zeitraum von 6 Wochen giltig, sofern der gewéhlte Tarif
nicht friher fur den Verkauf geschlossen werden muss.

11. Kapitalanlagerisiko

entfallt

12. Angaben Uber das Zustandekommen des Vertrags/Versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in den
beigefiigten Allgemeinen Vertragsdaten angegebenen Versicherungsbeginn. Ihr Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir Ihren Antrag auf

Abschluss des Versicherungsvertrags angenommen haben bzw. wenn wir lhre Annahmeerklarung zu unserem Antrag erhalten haben.
Ist der Einlésungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet (vgl. Punkt 9).



Vorbehaltlich lhres Widerrufsrechts nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz ist der Versicherer berechtigt, Inren Antrag auf Abschluss
eines Versicherungsvertrags bis zum Ablauf von 1 Monat anzunehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit dem Tag der Antragstellung.
Haben wir Ihnen ein Angebot auf Abschluss eines Versicherungsvertrags unterbreitet, so halten wir uns 6 Wochen an dieses Angebot
gebunden.

13. Widerrufsrecht

Sie kénnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt am Tag, nachdem lhnen der Versicherungsschein mit allen Vertragsbestimmungen und diese Belehrung in Textform
zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Waldenburger Versicherung AG

Max-Eyth-StraRe 1, 74638 Waldenburg

Fax 07942 945-555066

E-Mail: info@waldenburger.com

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil lhres Beitrags, der auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallt.

Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, kbnnen wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben,
dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurtickzuzahlen. Beitrage
erstatten wir lhnen unverzuglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdricklichen Wunsch vollstandig erfillt wurde,
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgetibt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so lauft Ihr urspriinglicher Versicherungsvertrag
weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Vertragen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

14. Laufzeit des Vertrags

Den vereinbarten Vertragsbeginn finden Sie in den beigefuigten Allgemeinen Vertragsdaten. Dort ist auch der vereinbarte Ablauf der
Versicherung angegeben.

15. Beendigung des Vertrags

Der vereinbarte Ablauf der Versicherung ist in den Allgemeinen Vertragsdaten angegeben. Nahere Angaben zu den vertraglichen
Kundigungsbedingungen finden Sie in den beigefiigten Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Vereinbarungen und Klauseln.

16. Abweichendes Recht der Vertragsanbahnung
entfallt
17. Vertragsklauseln tiber das auf Ihren Vertrag anwendbare Recht und Giber das zusténdige Gericht

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Informationen Uiber das zustandige Gericht finden Sie
in den beigefugten Allgemeinen Bedingungen.

18. Sprache der Versicherungsbedingungen, der Kommunikation und dieser Information

Auf Ihren Vertrag findet die deutsche Sprache Anwendung. Das bedeutet, dass alle Vertragsunterlagen, wie zum Beispiel die
Versicherungsbedingungen, diese Informationen und die Ubrigen Verbraucherinformationen und auch die Kommunikation wéahrend der
Laufzeit Ihres Vertrags in deutscher Sprache erfolgen.

19. AulRergerichtliche Streitschlichtung

Wir sind Mitglied im Verein

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080632

10006 Berlin.

Sie haben die Mdglichkeit, das kostenlose auf3ergerichtliche Streitschlichtungsverfahren des Versicherungsombudsmannes in
Anspruch zu nehmen, sofern entweder lhre Versicherungsvertrage nicht im Zusammenhang mit einer gewerblichen oder selbstandigen
beruflichen Tatigkeit abgeschlossen wurden und der Wert Ihrer Beschwerde dabei den Betrag von 100.000 EUR nicht Ubersteigt, oder
aber sich lhre Beschwerde gegen Versicherungsvermittler richtet.

Weitere Informationen zum Versicherungsombudsmann finden Sie unter:

www.versicherungsombudsmann.de

Ihre Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberihrt.

20. Beschwerdemdglichkeit bei der Aufsichtsbehdrde

Bitte richten Sie bei Unstimmigkeiten Ihre Beschwerden vorrangig an uns oder den betreuenden Vermittler. Dartiber hinaus haben Sie
die Moglichkeit, sich an die unter Punkt 4 genannte zustandige Aufsichtsbehtrde zu wenden.



Leistungsibersicht zur Fahrradv ersicherung

Wir bieten Ihnen in der privaten Fahrradversicherung die Tarife Premium und Premium Plus an. Nachfolgend haben wir
lhnen die wesentlichen Leistungsunterschiede dargestellt. Die Leistungsbeschreibung istlediglich eine Kurziibersicht
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Fir den Versicherungsschutzistausschlielich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen mafRgebend.

dem Fahrrad fest verbundenenund zur Funktion des
Fahrrads gehdrendenTeile

Leistungen Premium Premium Plus
Versicherte Sachen
- Fahrrad mit oder ohne Hilfsmotor (Pedelec) sowie alle mit v v

Mitversicheriesregelmanig im Gebrauch befindlichesToses

Entschadigungsgrenze

Entschadigungsgrenze

an Akku, Motorund Steuerungsgeraten

Fahrradzubehor: 10%derVS 10%derVsS
Fahrradschloss, Fahrradanhanger, Schleppstange,
Beleuchtung, Fahrradtachometer, Fahrradspiegel,
Fahrradkompass, Fahrradhelm, Luftpumpe, Kartenhalter,
Trinkflasche, Fahrradtasche, Werkzeugtasche, Flickzeug,
Fahrradkorb, Kindersitz, Steckschutzblech, Reflektoren,
Regenschutzplane.
Versicherte Gefahren
- Diebstahl v v
- Teilediebstahl v v
- Einbruchdiebstahl/Raub v v
- Diebstahl ausverschlossenem Kraftfahrzeug v v
- Diebstahl ausgesichertem Fahrradanhanger 4 4
Reparatur infolge von
- Unfall v 4
- Transportmittelunfall (giltnichtfir Transporte beieinem 4 v
Transportunternehmen)
- Vandalismus (mut- und boswillige Beschadigung durch 4 4
unbekannte Dritte)
- Fall- oder Sturzschaden desgesamten Fahrrades v v
- Brand, Blitzschlag, Explosion v v
- Sturm/Hagel, Uberschwemmung, Lawinen, Erdrutsch 4 v
- Bedienungsfehler, Ungeschickichkeit v v
- Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler nach Ablauf v v
dergesetzlichen Gewahrleistungsfrist
- Feuchtigkeitsschaden an Akku, Motorund 4 v
Steuerungsgeraten
- Elektronikschaden (Kurzschluss, Induktion, Uberspannung) v v

Entfernung vom stdndigen Wohnort

- Verschlells biszueinem biszueinem
Fahrradaltervon Fahrradaltervon
3Jahren 5 Jahren
- Verschleild an Reifen und Bremsen - bis150 EURje
Versicherungsfall und
Versicherungsjahr
Geltungsbereich
- Weltweit ohne zeitliche Begrenzung v v
Erw eiterungen
- Grob fahrlassige Herbeifuhrung desVersicherungsfalles v v
- Wertminderung ab einem Reparaturkostenbetragvon 50 % 10% derVS 10 % derVS
derVS max. 300 EUR max. 300 EUR
Mobilitatsgarantie bis500 EUR je
Versicherungsfall
- Mobile qualifizierte Pannenhilfe am Schadenortab 5 km - bis 150 EUR

Ersatzfahrrad sofern keine umgehende Reparatur moglich

bis 25 EUR/Tag
max. 14 Tage

nur soweit erforderlich)

- Bergungskosten nach einem Unfall - v

- Fahrrad-Verschrottung - v

- Abschleppkosten ab 5 km Entfernung vom sténdigen - bis 150 EUR
Wohnort

- Weiter- oder Ruckfahrt mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln (T axi - v

Ubernachtungskosten sofern eine Reparaturam gleichen
Tag nicht moglichist

bis 100 EUR/Nacht
max.5 Tage

Diebstahl Familienfahrrader

Einschluss gegen
Mehrbeitrag

Einschluss gegen
Mehrbeitrag

Ausschluss Diebstahl

Ausschluss gegen
Nachlass

Ausschluss gegen
Nachlass

Marktgarantie

Einschluss gegen
Mehrbeitrag

LeistungssHak
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Versicherungsbedingungen fir die Fahrrad-Vollkaskoversicherung
(FVW 2021) - Stand 01.04.2021

Inhaltsv erzeichnis

Teil A Leistungsversprechen

A1l Versicherte Sachen

A2 Versicherte Gefahren und Schaden, Ausschlisse, Mobilitdtsgarantie, Geltungsbereich

A2.1 Diebstahl

A2.2 Reparaturen

A2.3 Mobilitatsgarantieim Rahmen der Premium Plus-Deckung — sofern im Versicherungsvertrag ausdriickich vereinbart
A2.4 Geltungsbereich

A3 Generelle Ausschliisse

A4 Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung

Ad.1 Versicherungswert

A4.2 Versicherungssumme

A4.3 Unterversicherung

A5 Leistungsumfang

A5.1 Entschadigungbei Diebstahl

A5.2 Entschadigungbei Vandalismus, Reparatur, Verschlei3, Wertminderung

A5.3 Entschadigungfirregelméafigim Gebrauch befindlicheslose mit dem Fahrrad verbundenesFahrradzubehér
A5.4 Entschadigung Mobilitétsgarantie

A5.5 Nachweisdertatsichlich angefallenen Kosten

A5.6 Rechnungsangaben

A6 Falligkeitder Entschadigung, Verzinsung

AB.1 Falligkeitder Entschadigung

AB.2 Verzinsung

A6.3 Hemmung

A6.4 Aufschiebung der Zahlung

A7 Leistungsvoraussetzungen

A8 Wieder aufgefundene Sachen

AS8.1 Anzeigepfiicht

A8.2 Entschadigung

A8.3 Ausgetauschte Teile

A9 VerauRerung, Tod des Versicherungsnehmers, Fortfilhrung des Vertrages nach einem Diebstahl oder Total-

schaden, Umzug

A9.1 VerauRerung

A9.2 Tod desVersicherungsnehmers

A9.3 Fortfuhrung desVertragesnach einem Diebstahl oder Totalschaden

A9.4 Umzug

A 10 Anpassung des Beitrags

A 11 Reparaturv ersicherung (Ausschluss Diebstahlschaden) — sofernim Versicherungsvertrag ausdriicklich ver-
einbart

A 12 Diebstahlv ersicherung (Ausschluss Reparaturschaden) — sofernim Versicherungsvertrag ausdricklich ver-
einbart

A 13 Familienfahrrader — sofernim Versicherungsvertrag ausdriicklich v ereinbart

A 14 Marktgarantie —sofernim Versicherungsvertrag ausdricklich v ereinbart



Teil B

Allgemeiner Teil

Abschnitt B 1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1l.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6

Beginn desVersicherungsschutzes

Beitragszahlung, Versicherungsperiode

FalligkeitdesErst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspéateter Zahlung oder Nichtzahlung
Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Abschnitt B 2 Dauer und Ende des Vertrages, Kiindigung

B2.1
B2.2
B2.3

Dauerund Ende desVertrags
Kindigung nach Versicherungsfall
VerauRerung und deren Rechtsfolgen (gilt nicht fiir die Fahrrad-Vollkaskoversicherung und die D&O-Versicherung)

Abschnitt B 3 Anzeigepflicht, Gefahrerhéhung, andere Obliegenheiten

B3.1
B3.2

B3.3

AnzeigepflichtendesVersicherungsnehmersoder seinesVertretershiszum Vertragsschluss

Gefahrerh6hung (gilt furdie Sach-, Maschinen-und Elektronikversicherung sowie Betriebsunterbrechungs-versiche-
rungen und die D&O-Versicherung)

ObliegenheitendesVersicherungsnehmers

Abschnitt B 4 Weitere Regelungen

B4.1
B4.2
B4.3
B4.4
B4.5
B4.6
B4.7

Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
Erkdarungen und Anzeigen, Anschriftendnderung
Vollmacht desVersicherungsvertreters
Verjahrung

Ortlich zustandiges Gericht
AnzuwendendesRecht

Embargobestimmung

Abschnitt B 5 Besonderheiten fur die Sachv ersicherung und Technischen Versicherungen und Betriebsunterbre-

B5.1
B5.2
B5.3
B5.4
B5.5
B5.6

chungsv ersicherungen

Uberversicherung

Versicherung fur fremde Rechnung
Aufwendungsersatz

Ubergang von Ersatzanspriichen

Keine Leistungspflichtausbesonderen Griinden
Reprasentanten



Teil A

Al

A2

A2.1

A2.1.1

A2.1.2

A2.1.3

A2.1.4

A2.2

A221

A221.1

A2.2.1.2

A2.21.3

A221.4

A2.215

A2.2.1.6

A2.21.7

A2.2.1.8

A2.21.9

A2.2.1.10

A2.2.1.11

A2.22

A2.221

A2.2.22

A2.223

A2.22.4

Leistungsversprechen

Versicherte Sachen

Versichertist das/die im Versicherungsschein bezeichnete/n Fahrrad/er mitoder ohne Hilfsmotor (Pedelec). Dazu
gehdren alle fest mit dem Fahrrad verbundenenund zur Funktion desFahrradesgehdre nden Teilewie z. B. Sattel,
Lenker, Lampen, Klingel, Gepacktrager. Teile, die mit Schnellspanner befestigt sind, geltenalsfest verbunden und
sind damit mitversichert.

Mitversichertesregelmagig im Gebrauch befindlicheslose mit dem Fahrrad verbundenesFahrradzubehor:
Fahrradschloss, Fahrradanhanger, Schleppstange, Beleuchtung, Fahrradtachometer, Fahrradspiegel, Fahrradkom-
pass, Fahrradhelm, Luftpumpe, Kartenhalter, Trinkflasche, Fahrradtasche, Werkzeugtasche, Flickzeug, Fahrrad-
korb, Kindersitz, Steckschutzblech, Reflektoren, Regenschutzplane.

Versicherte Gefahren und Schaden, Ausschlisse, Mobilitatsgarantie

Der Versichererleistet Entschadigung bei:

Diebstahl

Bei Verlust desFahrradesdurch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub erfolgt eine Regulierunggema A5.1.
Bei Diebstahl von fest mit dem Fahrrad verbundenen Teilen (auch Akkus) und regelmaRigim Gebrauch befindliches
lose mitdem Fahrrad verbundenesFahrradzubehor erstattet der Versicherer die Ersatzteile einschlieBlich Arbeits-
lohn, héchstensjedochden Wert desFahrradesgemaR A 5.1.

Bei Diebstahl desFahrradesauseinem abgestellten verschlossenen Kraftfahrzeug und ausdaran angebrachten,
mit Verschluss gesicherten Fahrradtrdgern besteht Versicherungsschutz, wenn dasKraftfahrzeugbzw. der Fahrrad-
tragerfest verschlossen bzw. abgeschlossen ist und dasFahrrad fest mit dem Fahrradtrager verbundenist (z.B.
durch SchlossgemaRA7.1.

Nicht versichert sind Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen desFahrradesoder Diebstahlschaden, wenn dasFahr-
rad nichtgemafR A 7.1 gegen Diebstahl gesichert wurde.

Reparaturen

Bei Reparaturen erfolgteine Regulierung entsprechend A 5.2 bei Beschadigungen infolge von:
Unfall;

Transportmittelunfall (giltnichtfir Transporte bei einem Transportunternehmen);

Vandalismus (mut-und bodswillige Beschadigung durch unbekannte Dritte);

Fall-oder Sturzschdden desgesamten Fahrrades;

Brand, Blitzschlag, Explosion;

Sturm, Hagel, Uberschwemmung, Lawinen, Erdrutsch;

Bedienungsfehler, Ungeschickichkeit;

Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler nach Ablauf der gesetzlichen Gewahrleistungspflicht;
Feuchtigkeitsschaden an Akku, Motorund Steuerungsgeraten;

Elektronikschaden (Kurzschluss, Induktion, Uberspannung) an Akku, Motor-und Steuerungsgeraten;
Verschleil3

Beschadigungen infolge von Verschleil3 sind versichert, wenndas Fahrrad zum Schadenzeitpunkt ab Rechnungs-
datum in der Premium Deckung nicht dlter als3 Jahre und in der Premium Plus-Deckung nichtélter als5 Jahre ist.

Nicht versichert sind:
Schaden am Carbonrahmen
Schéaden, dienichtdie Funktion der Sache beeintrachtigen (z. B. Schrammen oder Schaden an der Lackierung);

Schéaden, furdie ein Dritter vertraglich oder gesetzlich einzustehen hatalsHersteller, Verkaufer, aus Reparaturauf-
trag oder sonstigem vertraglichen Verhaltnis;

Schaden, diebei der Teilnahme an Sportveranstaltungen und Wettkimpfen einschlief3lich der dazugehtrigen Trai-
nings-und Ubungsfahrten entstehen, sei esim Amateur-, Privat- oderim Profibereich;



A2.225

A2.2.2.6

A2.227

A2.228

A23

A231

A2.3.2

A2.3.3

A2.3.4

A2.3.5

A2.3.6

A2.3.7

A24

Schaden die bei Fahrten in Bike- und Downhill-Parksentstehen;

Schéaden, diebereitszum Zeitpunkt desVertragsabschlusses vorhanden waren;

Schéaden infolge von ManipulationendesAntriebssystemsoder durch nicht fachgerechte Ein - oder Umbauten sowie
unsachgeméafer Reparaturen sowie ungewdhnliche insbesondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende Ver-
wendung oder ReinigungdesFahrrades;

Schaden am Akku durch nicht sachgemafe Aufladung.

Mobilitatsgarantie im Rahmen der Premium Plus-Deckung —sofernim Versicherungsvertrag ausdriicklich
vereinbart.

Der Versicherer ersetzt infolge von Beschadigungennach A 2.2 die notwendigen und angefallenen Kosten geman
A5.4far:

Pannenbhilfe

Sofernin der Nahe desSchadenorteseine qualifizierte mobile Pannenhilfe verfliigbarist und diese Leistung in zu-
mutbarer Zeit nach der Schadenmeldung angeboten werden kann, tbernimmt der Versicherer je Versicherungsfall
die hierdurch entstehenden Kosten bis150 EUR.

Voraussetzung fir die Ubernahmeist, dass die Entfernung zwischen standigem Wohnort und Schadenort mehrals
5 km betragt.

Ersatzfahrrad

Die Anmietung einesvergleichbaren Ersatzfahrradesbiszur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft bei einem
Fahrradh&ndler oder einer Fahrradreparaturwerkstatt, wenn eine umgehende Reparatur nichtmaoglich ist, hochstens
25 EUR je Tag furdie Dauervon 14 Tagen. Werden Kosten gemaf A 2.3.6 in Anspruch genommen, ibermimmt der
Versicherer keine Ersatzfahrradkosten.

Bergungskosten

Ist das versicherte Fahrrad nach einem Unfall von der StraRe oder einem 6ffentlich befahrbaren Fahrradwegabge-
kommen und kann nicht mehrauseigener Kraft auf die Stral’e oder den Fahrradweg geschafft werden, tibemimmt
derVersichererje Versicherungsfall die Kostenfiirden notwendigen Einsatz eines Bergungsdienstesund den Ab-
transport einschlie3lich Gepéckzur nachstgelegenen Fahrradwerkstatt.

Fahrrad-Verschrottung

Muss das Fahrrad aufgrund einesversicherten Ereignissesverschrottet werden, iUbernimmt der Versicherer die
Kosten hierfir sowie die Kosten desTransportsvom Schadenort zum Schrottplatz. Ein Beleg Uber die Verschrot-
tung und die dem Versicherungsnehmer damit entstandenen Kostenist dem Versicherervorzulegen.
Voraussetzung fiirdie Ubermnahmeist, dass ein Totalschaden vorliegt.

Abschleppkosten

Kann dasFahrrad nach Fahrtantritt aufgrund einer Panne oder einesUnfallsan der Schadenstelle nicht wieder
fahrbereit gemachtwerden, ibernimmt der Versicherer die hierdurch entstehenden Kosten fiirden Transport des
Fahrrads einschliefilich Gepacksowie die damit einhergehende Beférderung desNutzers des Fahrrads (z.B. Taxi)
zur nachstgelegenen Fahrradwerkstatt bis150 EUR.

Voraussetzung firdie Ubernahmeist, dass die Entfernung zwischen standigem Wohnort und Schadenort mehrals
5 km betragt.

Weiter- oder Ruckfahrt

Der Versicherer ubernimmt die Kosten fur 6ffentliche Verkehrsmittel (soweit erforderlich auch die Kosten furein
Taxi) fur

- die Rickfahrt vom Schadenort zum standigen Wohnort;

- die Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort;

- die Fahrt zum Schadenort fiireine Person, wenn daswieder fahrbereite Fahrrad dort abgeholt werden soll.
Ubernachtung

Der Versicherer ibernimmt die zusitzlichen Kosten fiir Hotel oder ahnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B.

Frithstiick, Telefon) bisdasFahrrad wiederhergestellt wurde, hochstens 100 EUR je Ubernachtungfiir die Dauer
von 5 Nachten.

Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz gilt weltweit ohne zeitliche Begrenzung.
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A3

A3.1

A3.2

A3.3
A3.4

A3.5

A4

A4.1

A4.2

A4.3

AS

A5.1.

A5.2

A5.3

A5.4

A5.5

A5.6

A6

AG6.1

Generelle Ausschliisse

Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schéaden,

durch Vorsatz des Versicherungsnehmersoder dessen Reprasentanten;

durch Krieg, kriegsdhnliche Ereignisse, Blrgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand;

durch Innere Unruhen;
durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen;

durch Erdbeben.

Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung

Versicherungswert

Der Versicherungswert bildetdie Grundlage fiirdie Berechnungder Entschadigung. Versicherungswert ist der Neu-
wert. Das ist der Betrag deraufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Gite in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen.

Versicherungssumme
Die Versicherungssumme wird zwischen Versichererund Versicherungsnehmer vereinbart. Sie soll dem Versiche-
rungswert nach A 4.1 entsprechen.

Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt desVersicherungsfallsniedriger alsder Versicherungswert, besteht
eine Unterversicherung. In diesem Fall kann die Entschéadigung indem Verhéltnisvon Versicherungssumme zum
Versicherungswert gekiirzt werden. Es gilt folgende Berechnungsformel:

Entsch&ddigung= Schadenbetrag multipliziert mitder Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

Leistungsumfang

EntschadigungbeiDiebstahl
Der Versicherer erstattet die tatsdchlichangefallenen Kosten fur eine Ersatzbeschaffung ingleicher Art und Gute
(Neuwert), maximal die vereinbarte Versicherungssumme.

Entsch&digungbei Vandalismus, Reparatur, Verschlei3, Wertminderung

Der Versicherer erstattet die notwendigen Reparaturkosten aufgrund einesversicherten Ereignisses. Der Versiche-
rer ersetzt die Kosten firdie Wiederherstellung desvorherigen Zustandsmit gleichwertigen Ersatzteilen und Ar-
beitslohn, die die Verkehrs-und Funktionstiichtigkeit wiederherstellen, maximal die vereinbarte Versicherungs-
summe.

Die Kosten firden Tausch desAkkus infolge vonVerschlei3 sind nurdann erstattungsfahig, wenndie vom Herstel-
lerangegebene Leistungskapazitét dauerhaft um 50 % unterschritten wird .

Entschadigungfiir Reifenund Bremsen infolge von VerschleiR wird nurin der Premium Plus-Deckung geleistet und
kann nur einmal pro Versicherungsjahrin Anspruch genommenwerden. Die Entschadigungistje Versicherungsjahr
und Versicherungsfall auf 150 EUR begrenzt.

Ubersteigen die Reparaturkosten 50 % der Versicherungssumme, entschadigenwir Ihnen zusitzlich eine Wertmin-
derung in H6he von 10 % der Versicherungssumme, max. 300 EUR. Kein Anspruch aufWertminderung besteht fur
Schaden an Akkus.

EntschadigungfiirregelméaRigim Gebrauch befindlicheslose mit dem Fahrrad verbundenesFahrradzubehér

Die Entschadigung istje Versicherungsfall und Versicherungsjahr auf 10 % der Versicherungssumme begrenzt.

Entschadigung Mobilitatsgarantie

Die Kosten sind je Versicherungsfall auf 500 EUR begrenzt und kdnnen nichtin Anspruch genommenwerden,
wenn der Schaden bereitsvor Fahrtantritt vorhanden war.

Voraussetzung fureine Entschadigung ist, dassdie erforderlichenund tatsachlich angefallen en Kosten fiir eine Er-
satzbeschaffung oder Reparatur nachgewiesen werden (Nachweisdurch Original -Handlerkaufbeleg oder Repara-
turrechnung).

Die Rechnung der Reparaturwerkstatt mussAngaben zum versicherten Fahrrad enthalten. (MindestensHersteller,
Typ, Rahmennummer)

Falligkeitder Entschadigung, Verzinsung

Falligkeitder Entschadigung
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A6.2

A6.2.1

A6.2.2

A6.3

A6.4

A6.4.1

A6.4.2

A7

A7.1

AT.2

AT7.3

AT7.4

A8

A8.1

A8.2

A8.3

Die Entschadigung wird fallig, wenn der Versicherer den Anspruch dem Grund und der Hohe nachabschlief3end
festgestellt hat. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadensden Betrag alsAb-
schlagszahlung beanspruchen, dervoraussichtlichmindestenszu zahlen ist.

Verzinsung

Fur die Verzinsung gelten folgende Regelungen, soweit nicht auseinem anderen Rechtsgrund eine we itergehende
Zinspflicht besteht:

Entschadigung

Sieistab dem Tag der Schadenmeldungzu verzinsen. Diesgilt nicht, soweit die Entschadigunginnerhalb eines
Monatsgeleistet wurde.

Zinssatz

Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unterdem jeweiligen Basiszinssatz desBirgerlichen Gesetzbusch (8§ 247 BGB),
mindestensaberbei 4 Prozentundhdchstensbei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fallig.
Hemmung

Bei der Berechnungder Fristen nach A 6.1 und A 6.2.1gilt: Nichtzu beriicksichtigen ist der Zeitraum, firden we-
gen VerschuldensdesVersicherungsnehmersdie Entschadigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werdenkann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
Zweifel an der EmpfangsberechtigungdesVersicherungsnehmersbestehen;

ein behordlichesoder strafgerichtlichesVerfahren gegen denVersicherungsnehmer oder seinen Rep rdsentanten
aus Anlass diesesVersicherungsfallsnoch lauft.

Leistungsv oraussetzungen

Der Versicherungsnehmerist verpflichtet,

bei Nichtgebrauch dasversicherte Fahrrad zum Schutz gegen Diebstahl mit einem eigenstandigen verkehrsiibli-
chen Schloss(kein Zahlenschloss) zu sichemn.

Bei der Unterbringung ingemeinschaftlich genutzten Raumen dasversicherte Fahrrad zum Schutz gegen Diebstahl
mit einem eigenstandigen verkehrsliblichen Schloss (kein Zahlenschloss) zu sichemn.

Bei der Unterbringung ineinem ausschlieflich selbstgenutztem abgeschlossenen Raum /Schuppen/Gebéaude entfallt
die Verschlussvorschrift.

dasversicherte Fahrrad jederzeit nach der Vorgabe desHerstellersin einem ordnungsgeméfen Zustand zu halten.

dem Versicherer nachtragliche An-oder Umbauten fester Teile, welche sich auf die Versicherungssumme auswir-
ken, schriftlich anzuzeigen.

sofern dasversicherte Fahrrad keine Rahmennummer hat, diesesbei der Polizei, beim Fachhéndler oder bei Allge-
meinen Deutschen Fahrrad Club e. V. (ADFC) codieren zu lassen.

Wieder aufgefundene Sachen
Anzeigepfiicht

Wird der Verbleibabhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer nach Kenntniserlan-
gung diesdem Versicherer unverziglich schriftlich anzuzeigen.

Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmerden Besitz einerabhanden gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese
Sache eine Entschadigung gezahlt worden ist, so hat er die Entschadigung zuriickzuzahlenoderdie Sachedem
Versicherer zur Verfigung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat diesesWahlrecht innerhalb einesMonatsnach
Empfang einer schriftlichen AufforderungdesVersicherersauszuiiben. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht
das Wahlrecht aufden Versicherer uiber.

Ausgetauschte Teile

Der Versichererbehalt essich vor, ausgetauschte Teile vom Fachhandler einzufordern und zu ibernehmen.
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A9

A9.1

A9.2

A9.3

A9.4

A 10

A10.1

A10.2

A10.3

A10.4

A10.5

A10.6

VerauRerung, Tod des Versicherungsnehmers, Fortfilhrung des Vertrages nach einem Diebstahl oder Total-
schaden

VeraulBerung

VerauRert der Versicherungsnehmer dasversicherte Fahrrad, endet der Versicherungsvertrag zu diesem Zeitpunkt.
Sind mehrere Fahrrader Giber diesen Vertrag versichert, endet der Versicherungsschutz nur fiir die Fahrrader, die
verdufRertwurden.

Tod desVersicherungsnehmers

Der Versicherungsvertrag endet bei Tod desVersicherungsnehmerszum Zeitpunkt der Kenntniserlangung desVer-
sicherers, spatestens jedoch zwei Monate nachdem Tod, wenn nicht biszu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Fortfih-
rung des Versicherungsverhaltnisses unter Angabe deskiinftigen Versicherungsnehmerserkiart.

Fortflihrung desVertragesnach einem Diebstahl oder Totalschadens

Nach der Entschadigungsleistung im Falle einesDiebstahlsoder Totalschadenslauft der Vertrag mitdemneu er-
worbenen neuen Fahrrad weiter. Der Versicherungsnehmer teiltdie erforderlichen Daten desneuen Fahrradesun-
verziuglich dem Versicherer mit. Der Beitrag berechnet sich nach dem Tarif firdasneue Fahrrad. Die Kindigungs-
maoglichkeitnach B 2.2 bleibthiervon unberihrt.

Umzug

Wechselt derVersicherungsnehmerdenWohnort, gelten mit Umzugsbeginndie Tarifbestimmungen desVersiche-
rers am neuen Wohnort.

Wenn sich der Beitrag aufgrund veréanderter Beitragsséatze erh6ht, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kiin-
digen. Kuindigt der Versicherungsnehmer, musser dasin Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) tun. Dafiir hat
er einen Monat nach Zugang der Mitteilung iber die Erh6hung Zeit. Mal3geblich fir die Wahrungder Fristist der
Zugang beim Versicherer. Die Kiindigungwird einen Monat, nachdem sie dem Versicherer zugegangen ist, wirk-
sam.

Dem Versicherer stehtim Fall einer Kindigung der Beitrag nurin bisheriger Hohe und zeitanteilig biszur Wirksam-
keit der Kiindigung zu.

Anpassung des Beitrags

Der Versichererist berechtigt, den Beitragssatz flir bestehende Versicherungsvertragein angemessenen Zeitrau-
men regelmanigzu Uberprifen. Hierbeiist zusatzlichauf der Basisder bisherigen Schadenentwickung auch die
voraussichtliche kiinftige Entwickung desunternehmensindividuellen Schadenbedarfszu beriicksichtigen.

Der Beitragssatz wird mittelsanerkannter mathematischer-statistischer Verfahren unter Beruicksichtigung der Scha-
denaufwendungen, der Kosten (Provisionen, Sach-und Personalkosten und Aufwand der Rickversicherung), des
Gewinnansatzesund der Feuerschutzsteuer kalkuliert.

Tarifliche Anpassungen von Beitragssdtzen kdnnen vom Versicherer zur Hauptfalligkeit desVertragesmit Wirkung
ab Beginn desnachsten Versicherungsjahresvorgenommen werden.

Beitragssenkungen gelten automatisch ab Beginndesnéachsten Versicherungsjahres.
Beitragserh6hungenwerden dem Versicherungsnehmer unter Gegenuberstellungder alten und neuen Beitrags-
hdhe spatestenseinen Monat vor Hauptfélligkeitmitgeteilt. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag innerhalbeinesMonatsnach Eingang der Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frihestensjedoch zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Beitragserh6hung, kiindigen.

Individuell vereinbarte Zuschlage oder tarifliche Nachlasse (z.B. Bliindelnachlass, Laufzeitnachlass) bleiben von der
Tarifanpassung unberihrt.

Reparaturv ersicherung, Ausschluss Diebstahlschéden —sofernim Versicherungsvertrag ausdricklich ver-
einbart

Der Versichererleistet ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung fiir Schaden durch Dieb-
stahl gemaR A2.1.

Diebstahlv ersicherung, Ausschluss Reparaturschaden —sofernim Versicherungsvertrag ausdricklich ver-
einbart

Der Versichererleistet ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung fiir Schaden durch Repara-
turgemalR A 2.2 und ausder Mobilitatsgarantiegemans A 2.3.
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A 13

Al13.1

A13.2

A13.3

Al4

Al41l

Al14.2

A14.3

Al4.4

A14.5

Al1l4.6

Familienfahrréader — sofernim Versicherungsvertrag ausdricklich v ereinbart.

In Erweiterung zu dem im Versicherungsschein bezeichnetem Fahrrad mit Hilfsmotor (Pedelec) gemaR A 1 besteht
Versicherungsschutz auch fiir alle weiteren Fahrrdder und Fahrradanhangerim HaushaltdesVersicherungsneh-
mers fur Schéaden durch DiebstahlgemaR A 2.1. Fahrrdder mit Hilfsmotor (P edelec) und weitere Gefahren gelten
nichtversichert.

Der Versicherer erstattet die tatséchlich angefallenen Kosten furr eine Ersatzbeschaffung ingleicher Art und Gite
(Neuwert). Die Entschadigungsleistung ist pro Jahrund Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein genannte
Versicherungssumme begrenzt.

Versicherungsnehmer und Versichererkdnnen die ktausel Gefahr Diebstahl von Familienfahrradern jederzeitin
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) kiindigen. Die Kiindigung wird eine Woche nach Zugangwirksam.
KindigtderVersicherer, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertraginnerhalb einesMonatsnach
Zugang derKiindigung desVersichererszum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Marktgarantie — sofernim Versicherungsvertrag ausdriicklich v ereinbart.

Bietet zum Zeitpunkt des Schadeneintrittsein Versicherer einen leistungsstarkeren Tarif an, wird im Schadenfall der
Versicherungsschutz im Rahmen derversicherten Gefahren und Schadennach A 2 erweitert. Der Versich erer mit
dem leistungsstarkeren Tarif mussin Deutschland zum Betrieb zugelassen sein und der Tarif mussalsfirjeder-
mann zugangliche Fahrrad-Vollkaskoversicherung angebotenwerden.

Die Markigarantie giltflr Einschlisse bzw. Leistungserweiterungeneinesanderen Versicherers

- fir die von diesem kein Zusatzbeitrag erhoben wird und

- diein Hohe oder Umfangnicht bei der Waldenburger Versicherung AG versicherbar sind (auch nicht gegen
Zusatzbeitrag).

Die Markigarantie giltnicht

- fur Schaden durch Verschleil3;

- fur berufliche und gewerbliche Risiken;

- fir Leih- oder Mietrader;

- fur Schutzbrief- oder Assistanceleistungendie Uber die Mobilitdtsgarantie gemaf A 2.3 hinausgehen und
sonstige versicherungsfremde Dienstleistungen;

-wenn der Versicherungsnehmer oder eine Person, dessen Verhaltensich dieser zurechnenlassen mussden
Schaden vorsatzlich verursacht.

Der Versicherungsnehmer mussdie weitergehenden Leistungeneinesanderen Versicherersim Schadenzeitpunkt
nachweisen. AlsNachweisdienendie Versicherungsbedingungen, Besonderen Bedingungenund Risikobeschrei-
bungen desanderen Versicherers, auf dessen Tarif sich der Versicherungsnehmer beruft.

Die Entschadigung istje Versicherungsfall aufdie vereinbarte Versicherungssumme begrenzt.

Fur die Marktgarantie gilt die Beitragsanpassungsmaoglichkeit nach A 10.
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Teil B - Allgemeiner Teil

Abschnitt B 1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1l.1

B1.2

B1.2.1

B1.2.2

B1.2.3

B 1.3

B1.3.1

B1.3.2

B1.3.3

B1.4

B1l.4.1

B1.4.2

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginntzu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Diesgilt vorbehaltlich
der Regelungeniiberdie Folgenverspateter Zahlung oder Nichtzahlung desErst- oder Einmalbeitrags.

Beitragszahlung, Versicherungsperiode
Beitragszahlung

Je nach Vereinbarung werdendie Beitrage im Vorausgezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vier-
teljahrlich, halbjahrlich, jahrlich oder alsEinmalbeitrag.

Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode betragt ein Jahr. Dasgilt auch,wenn die vereinbarte Vertragsdauerlangeralsein Jahr
ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kilrzer alsein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

Fur die Allgemeine Haftpflichtversicherung und die D&O-Versicherung gilt:

Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahrbetrégt ein Jahr. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht ausganzen Jahren, wird das
erste Versicherungsjahr entsprechend verkiirzt. Die folgenden Versicherungsjahre biszum vereinbarten Vertrags-
ablaufsind jeweilsganze Jahre.

Falligkeit des Erst-oder Einmalbeitrags, Folgen v erspéteter Zahlung oder Nichtzahlung

FalligkeitdesErst- oder Einmalbeitrags

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverziglich nachdem Zeitpunkt desvereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenenVersicherungsbeginnszu zahlen. Diesgilt unabhéngig von dem Bestehen einesWiderrufrechts.

Liegtdervereinbarte Zeitpunkt desVersicherungsbeginnsvor Vertragsschluss, ist dererste oder einmalige Beitrag
unverziglichnach Vertragsschlusszu zahlen.

Zahltder Versicherungsnehmer nicht unverziiglich nachdem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

Weicht derVersicherungsschein vom Antrag desVersicherungsnehmersoder getroffenen Vereinbarungen ab, ist
dererste odereinmalige Beitrag frihestenseinen Monat nach Zugang desVersicherungsscheinszu zahlen.

Ricktrittsrecht des Versicherersbei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B 1.3.1 gezahlt, so kann der Versicherervom Vertrag
zuriickireten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nichtveranlasst hat.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
Leistungsfreiheit desVersicherers

Wenn der Versicherungsnehmer denersten oder einmaligen Beitrag nichtrechtzeitig nach B 1.3.1 zahlt, so istder
Versichererfureinen vor Zahlung desBeitragseingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Vo-
raussetzung ist, dass erden Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax
oder Brief) oderdurch einen auffalligen Hinweisim Versicherungsschein aufdiese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitragsaufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt nurein,wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertretenhat.

Folgebeitrag

Falligkeit

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweilszu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres-
oderJahresbeginn oder zu einemanderenvereinbarten Zeitpunkt fallig.

Die Zahlung giltalsrechtzeitig, wenn sie zur Falligkeitveranlasst wird.
Verzug und Schadensersatz

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Diesgilt
nur, wenn erdie verspatete Zahlung zu vertreten hat.
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B1.4.3

B1.4.4

B1.45

B1.4.6

B 1.5

B15.1

B1.5.2

B 1.6

B1.6.1

B1.6.2

B1.6.2.1

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einesFolgebeitragsin Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
desihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Mahnung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitiggezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung).
Die Zahlungsfrist mussvon mindestenszwei Wochen ab Zugangder Zahlungsaufforderungbetragen.

Die Mahnungist nurwirksam, wenn der Versichererje Vertrag die riickstdandigen Betrage desBeitragssowie der
Zinsen und Kosten im Einzelnenbeziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht) hin-
weist.

Leistungsfreiheit nach Mahnung

Tritt nach Ablauf derin der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall einund ist der Versicherungs-
nehmerbei Eintritt desVersicherungsfallsmit der Zahlung desBeitragsoder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so
ist derVersicherervon der Verpflichtung zur Leistung frei.

Kindigung nachMahnung

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Betrage in Verzug, kann der Versicherernach Ab-
lauf derin der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist mit sofortiger
Wirkung kiindigen.

Die Kundigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kiindigung
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlungin Verzug ist. Hierauf ist der Versi-
cherungsnehmerbeiderKiindigung ausdriickich hinzuweisen.

Zahlung desBeitragsnach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb einesMonatsnach der Kiindigung veranlasst wird.
Wenn die Kiindigung mit der Zahlungsfrist verbundenworden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlunginnerhalb
einesMonatsnach Fristablaufveranlasst wird.

Die Leistungsfreiheit desVersicherersnach B 1.4.4 bleibt biszur Zahlungbestehen.

Lastschriftverfahren
PflichtendesVersicherungsnehmers

Ist zur EinziehungdesBeitragsdasLastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeit-
punkt der Falligkeit desBeitragsfireine ausreichende Deckung desKontoszu sorgen.

Konnte derféllige Beitragohne Verschulden desVersicherungsnehmersvom Versicherer nicht eingezogenwerden,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglichnach einerin Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder
Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung desVersichererserfolgt.

Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

Hat es derVersicherungsnehmer zu vertreten, dassein oder mehrere Beitrage, trotz wiederholtem Einziehungsver-
such, nichteingezogenwerden kdnnen, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z.
B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kiindigen.

Der Versicherer hatin der Kindigung darauf hinzuweisen, dassder Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den aus-
stehenden Beitrag und zukiinftige Beitrage selbst zu Gbermitteln.

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebuhren fur fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug kdnnen dem Versiche-
rungsnehmerin Rechnung gestelltwerden.

Beitrag bei v orzeitiger Vertragsbeendigung
Allgemeiner Grundsatz

Bei vorzeitiger Beendigung desVertragssteht dem Versicherer nurderjenige Teil desBeitragszu, derdem Zeit-
raum entspricht, in demder Versicherungsschutz bestanden hat.

Beitrag oder Geschaftsgebihr bei Widerruf, Ricktritt, Anfechtungund fehlendem versicherten Interesse

Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserkarunginnerhalbvon 14 Tagen, hat der Versicherernurden
auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserkdarung entfallenden Teil der Beitrédge zu erstatten. Voraussetzung ist,
dass derVersichererin der Widerrufsbelehrung auf dasWiderrufsrecht, die Rechtsfolgen desWiderrufsund den zu
zahlendenBetrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat,dassder Versicherungsschutz vor
Ende derWiderrufsfrist beginnt.
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B1.6.2.2

B1.6.2.3

B1.6.2.4

B1.6.2.5

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusatzlichden firdaserste Jahrdes Ver-
sicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu erstatten. Diesgilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungenaus
dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

Tritt der Versichererwegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zuruck, so
stehtihm der Beitrag biszum Zugangder Ricktrittserkdarung zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Ricktritt desVersicherersbeendet, weil dereinmalige oder der erste Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt wordenist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschéftsgebiihrzu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung desVersichererswegen arglistiger Tauschung beendet, so steht
dem Versicherer derBeitrag biszum Zugang der Anfechtungserk&rung zu.

Fallt dasversicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollstandig und dauerhaftweg, steht dem Versi-
chererderBeitrag zu, den er hatte beanspruchenkdnnen, wenn die Versicherung nur biszu dem Zeitpunkt bean-
tragt worden ware, zu dem der Versicherervom Wegfall desInteresses Kenntniserlangt hat.

Der Versicherungsnehmerist nicht zur Zahlung desBeitragsverpflichtet, wenn dasversicherte Interesse bei Beginn
derVersicherung nicht besteht,oderwenn dasInteresse bei einer Versicherung, dieflir ein kiinftigesUnternehmen
oderfirein andereskiinftigesInteresse genommen ist, nichtentsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemes-

sene Geschaftsgebuhrverlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nichtbestehendesInteresse in der Absicht versichert, sich dadurch einenrechts-
widrigen Vermoégensvorteil zu verschaffen,ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer stehtin diesem Fall der Beitrag
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem ervon den die Nichtigkeit begrindenden Umstdnden Kenntniserlangt.

Abschnitt B 2 Dauer und Ende des Vertrags, Kuindigung

B21

B2.1.1

B2.1.2

B2.1.3

B2.1.4

B2.1.5

B 2.2

B2.2.1

B2.21.1

B2.21.2

Dauer und Ende des Vertrags

Vertragsdauer

Der Vertrag ist fur den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestenseinem Jahrverlangert sich der Vertrag um jeweilsein Jahr. Erverlangert
sich nicht, wenn einer derVertragsparteien spatestensdrei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit
eine Kiindigung zugegangenist.

Vertragsdauervon wenigeralseinem Jahr

Bei einerVertragsdauervon wenigeralseinem Jahrendet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dasses
einerKiindigung bedarf.

Kindigung bei mehrjéhrigen Vertragen

Bei einerVertragsdauer von mehralsdrei Jahrenkann der Versicherungsnehmerden Vertrag zum Ablauf desdrit-

ten JahresoderjedesdarauffolgendenJahreskiindigen; die Kindigung mussdem Versicherer spatestensdrei Mo-

nate vordem Ablaufdesjeweiligen Jahreszugegangen sein.

Wegfall desversicherten Interesses(gilt nicht fir die D&O-Versicherung)

Féallt ein versichertesInteresse nach dem Beginnder Versicherungvollstandig und dauerhaft weg, endetder Ver-

trag beziglichdiesesInteresses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherervom Wegfall desInteressesKenntnis

erlangt.

Kindigung nach Versicherungsfall

Kindigungsrecht

Fir die Sach-, Maschinen-und Elektronikversicherung sowie Betriebsunterbrechungsversicherungengilt:

Nach dem Eintritt einesVersicherungsfallskann jede der Vertragsparteien denVersicherungsvertrag kiindigen. Die

Kindigung istin Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erkaren. Die Kiindigung ist nur biszum Ablauf eines

Monatsseitdem Abschlussder Verhandlungen tiber die Entschadigung zulassig.

Fur die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt

Der Versicherungsvertrag kann gekiindigt werden, wenn

- vom Versicherereine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlungvon Sanierungskosten von Umweltschéden ge
leistet wurde

- derVersichererden Anspruch des Versicherungsnehmersauf Freistellung zu Unrecht abgelehnthat, oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage iiber einenversicherten Anspruch geri chtlichzugestellt wird.
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B2.2.1.3

B2.2.2

B2.2.3

B 23

B2.3.1

B2.3.1.1

B2.3.1.2

B2.3.2

B2.3.3

B2.3.4

Die Kiindigung mussdem Vertragspartnerin Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spatestenseinen Monat
nach der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellungder Klage zugegangen sein.

Fur die D&O-Versicherung gilt

Der Versicherungsvertrag kann gekiindigt werden, wenn

- derVersicherereinen Anspruch auf Freistellung anerkennt oder zu Unrecht abgelehnt hatoder

- derVersichererden versicherten Personen die Weisung erteilt, eszum Rechtsstreit iberden Anspruch
kommen zu lassen.

Kindigung durch Versicherungsnehmer

Kindigt derVersicherungsnehmer, wird seine Kiindigung mitihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versi-

cherungsnehmerkann jedoch bestimmen, dassdie Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestensjedoch

zum Ende derlaufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Kindigung durch Versicherer

Eine Kundigung desVersichererswird einen Monatnach ihrem Zugangbeim Versicherungsnehmer wirksam.

VerauRerung und deren Rechtsfolgen (gilt nichtfir die Fahrrad-Vollkaskoversicherung und D&O-Versiche-
rung)

Ubergang der Versicherung

Fur die Sach-, Maschinen-und Elektronikversicherung sowie Betriebsunterbrechungsversicherungen gilt:

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer verduRert, so tritt zum Zeitpunkt desEigentumsiibergangs
(bei Immobilien: Datum der Umschreibungim Grundbuch) an dessen Stelle der Erwerberin diewahrend der Dauer
seines Eigentumsausdem Versicherungsvertrag sich ergebenden Rechte und Pflichten desVersicherungsneh-
mersein.

Die Versicherung gehtauchiber, wenn die versicherte Sache im Wege der Zwangsversteigerung erworben wird
oderein Dritterauf Grund einesNieRbrauchs, einesPachtvertragsoder eineséahnlichen Verhéltnissesdie Berechti-
gung erwirbt, versicherte Bodenerzeugnisse zu beziehen.

Der Versicherermuss den Eintritt desErwerberserst gegen sich geltenlassen, wenn er hiervon Kenntiserlangt.

Fur die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt

Wird ein Unternehmen verauf3ert, tritt der Erwerber an Stelle desVersicherungsnehmersin die wahrend der Dauer
seines Eigentumssich ausdem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies giltauch, wennein Unternehmen aufgrund einesNieRbrauchs, einesPachtvertragsoder einesahnlichenVer-
héltnissesvon einem Dritten tbernommenwird.

Kindigung

Der Versichererist berechtigt, dem Erwerber gegenuber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monatin Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kiindigen. DiesesKuindigungsrecht erlischt, wenn es
nichtinnerhalb einesMonatsab der KenntnisdesVersicherers von der VeraufRerung ausge bt wird.

Der Erwerberist berechtigt, denVersicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder biszum Schlussderlaufenden
Versicherungsperiodein Textform zu kiindigen. DasKindigungsrecht erlischt, wenn esnichtinnerhalb einesMo-
nats nach dem Erwerb, bei fehlender KenntnisdesErwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Mo-
nats ab Erlangungder Kenntnis, ausgetbt wird.

Beitrag

Der VerauRerer und der Erwerber haften fiirden Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der Ubergang auf den Erwer-
berwéahrend einerlaufenden Versicherungsperiode erfolgt.

Wenn der Versicherungsvertrag gekiindigtwird, haftet der VerauRerer allein fur die Zahlung desBeitrags.
Anzeigepflichten

Die VerauBerung istdem Versicherervom VerauBerer oder Erwerber unverziglichin Textform (z. B. E-Mail, T elefax
oder Brief) anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht bestehtkein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall
spater alseinen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, indem die Anzeige dem Versicherer hatte zugehen mussen.
Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dasserden mitdem Veraul3erer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber
nicht geschlossen hatte.
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Der Versichererbleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die VerduRerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem
ihm die Anzeige hatte zugehenmissen. Der Versicherer bleibtebenfallszur Leistung verpflichtet,wenn zur Zeit des
EintrittesdesVersicherungsfallsdie Frist fir seine Kiindigung abgelaufen war und er nicht gekiindigt hat

Abschnitt B 3 Anzeigepflicht, Gefahrerhéhung, andere Obliegenheiten

B 3.1

B3.1.1

B3.1.2

B3.1.2.1

B3.1.2.2

B3.1.2.3

B3.1.3

B3.1.4

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
Vollsténdigkeitund Richtigkeit von Angaben tber gefahrerhebliche Umstande

Der Versicherungsnehmer hat biszur Abgabe seiner Vertragserkarung dem Versichereralle ihm bekannten Ge-
fahrumsténde anzuzeigen, nachdenen der Versichererin Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hatund
die furden Entschlussdes Versicherers erheblich sind,den Vertrag mit dem vereinbarten Inhaltzu schlief3en. Dies
Anzeigepfiicht gilt auch dann, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklarung, aber
vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.

Wird der Vertrag von einem VertreterdesVersicherungsnehmersgeschlossen, so sind bei der Anwendung von
Absatz 1 und B 3.1.2 sowohl die Kenntnisund die Arglist desVertretersalsauch die Kenntnisund die Arglist des
Versicherungsnehmerszu berlcksichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dassdie Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt
worden ist, nurberufen, wenn wederdem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlassig-
keit zur Last fallt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Rucktritt und Wegfall desVersicherungsschutzes

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflichtnach B 3.1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag
zuriicktreten. Im Fall desRickiritts besteht auch fiir die Vergangenheitkein Versicherungsschutz.

Der Versicherer hatjedoch kein Riicktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dasserdie unrichtigen
oderunvollstandigen Angabenweder vorsatzlich noch grobfahrlassig gemacht hat.

Das Rucktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrldssiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versichererden Vertrag auch bei Kenntnisder nicht angezeigten Um-
stande zu gleichenoderanderen Bedingungen geschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt desVersicherungsfallszurtick, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dassder unvollstandig oder unrichtigangezeigte Umstand weder fir
den Eintritt oder die FeststellungdesVersicherungsfallsnoch fiir die Feststellung oderden Umfang der Leistungs-
pflicht ursachlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer
die Anzeigepflichtarglistig verletzt hat.

Kindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflichtnach B 3.1.1 Absatz 1 einfachfahrlassig oder schuldlos,
kann der Versichererden Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen. DasKiindigungsrecht ist
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versichererden Vertrag auch bei Kenntnis
dernichtangezeigten Umstande zu gleichen oderanderen Bedingungen geschlossen hatte.

Vertragsédnderung

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B 3.1.1 Absatz 1 nicht vorsitzlich verletzt und hatte der
Versicherer bei Kenntnisder nicht angezeigten Gefahrumstande denVertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen desVersicherersriickwirkend Vertragsbestandteil.
Bei einervom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsidnderung der Beitrag um mehrals10 Prozent oder schlie3t der Versichererdie Ge-
fahrabsicherung fiirden nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmerden Vertrag innerhalb
einesMonatsnach Zugang der MitteilungdesVersicherersohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In dieser Mittei-
lung hatder Versichererden Versicherungsnehmer auf dessen Kiindigungsrecht hinzuweisen.

Frist und Form furdie Ausiibung der Rechte desVersicherers

Die Rechte zum Ruicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsdnderung mussder Versichererinnerhalb einesMonats
schriftlich geltend machen. Dabeihat erdie Umstande anzugeben, auf die er seine Erkarung stiitzt. Zur Begrin-
dung kann er nachtraglichweitere Umstandeinnerhalb einesMonatsnach deren Kenntiserlangung angeben. Die
Monatsfrist beginntmit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherervon der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stande Kenntniserlangt, die dasvon ihm jeweilsgeltend gemachte Recht begriinden.

Hinweispflicht desVersicherers

Die Rechte zum Ruicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsinderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn erden
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B3.1.5

B3.1.6

B3.1.7

B 3.2

B3.2.1

B3.2.1.1

B3.2.1.2

B3.2.1.3

B3.2.2

B3.2.2.1

B3.2.2.2

B3.2.2.3

B3.2.3

B3.2.3.1

B3.2.3.2

B3.2.4

Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.
Ausschluss von Rechten desVersicherers

Der Versichererkann sich auf seine Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung nicht berufen,
wenn erden nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

Anfechtung

Das RechtdesVersicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt bestehen.

Erldschen der Rechte desVersicherers

Die Rechte desVersicherers zum Riicktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsanderung erléschen mit Ablauf von finf
Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erléschen nicht fiir Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist einge-
treten sind. Die Frist betrédgt zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vor-

satzlich oderarglistig verletzthat.

Gefahrerh6hung (gilt fur die Sach-, Maschinen-und Elektronikversicherung sow ie Betriebsunterbrechungs -
versicherungen und die D&O-Versicherung)

Begriff der Gefahrerh6hung
Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserkarung desVersicherungsnehmersdie tatsach-
lich vorhandenen Umsténde so verandert werden, dassder Eintritt desVersicherungsfallesoder eine Vergrof3erung

des Schadensoderdie ungerechtfertigte Inanspruchnahme desVersichererswahrscheinlicherwird.

Eine Gefahrerhéhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand
andert, nach dem der Versicherervor Vertragsschluss gefragt hat.

Eine Gefahrerhéhung nachB 3.2.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nurunerheblich erhéht hat oder nach den
Umstanden alsmitversichert gelten soll.

PflichtendesVersicherungsnehmers

Nach Abgabe seinerVertragserkarung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung desVersiche-
rers keine Gefahrerh6hung vornehmen oderderenVornahme durch einen Dritten gestatten.

Erkennt der Versicherungsnehmer nachtréglich, dasserohne vorherige Zustimmung desVersichererseine Gefah-
rerhéhung vorgenommen oder gestattet hat, so musser diese dem Versichererunverziiglichanzeigen.

Eine Gefahrerhthung, die nach Abgabe seiner Vertragserkdrung unabhéngig von seinem Willen eintitt, mussder
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziglich anzeigen, nachdemervon ihr Kennmiserlangthat.

Kiindigung oder Vertragsanderung durch den Versicherer

Kindigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach B 3.2.2.1, kann der Versichererden Vertragfristlos
kiindigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsatzlich oder grob fahrléssig verletzt hat. Das

Nichtvorliegenvon Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
natkiindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerh6hung in den Féallen nachB 3.2.2.2und B 3.2.2.3 bekannt, kann erden Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Vertragsanderung

Stattder Kiindigungkann der Versichererab dem Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen seinen Geschaftsgrundsat-
zen entsprechenden erhohten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhdhten GefahrausschliefRen.

Erhodht sich der Beitrag alsFolge der Gefahrerhéhung um mehrals10 Prozent oder schlieRt der Versichererdie
Absicherung dererhéhten Gefahraus, so kann der Versicherungsnehmerden Vertrag innerhalb einesMonatsnach
Zugang der Mitteilung desVersicherersohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf diesesKiindigungsrecht hinzuweisen.

Erldschen der Rechte desVersicherers
Die Rechte desVersicherers zur Kiindigung oder Vertragsanpassung nach B 3.2.3 erléschen, wenndiese nicht

innerhalbeinesMonatsab KenntnisdesVersicherers von der Gefahrerhéhung ausgetibtwerden oderwenn der
Zustand wiederhergestelltist, der vor der Gefahrerh6hung bestanden hat.
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B3.2.5

B3.25.1

B3.2.5.2

B3.2.53

B 3.3

B3.3.1

B3.3.1.1

B3.3.1.2

B3.3.1.3

B3.3.2

B3.3.2.1

B3.3.2.2

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerh6hung

Tritt nach einer Gefahrerhdhungder Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach B 3.2.2.1 vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungs-
nehmerdiese Pflichten grob fahrlassig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung indem Verhaltniszu kiir-
zen, das der Schwere desVerschuldensdes Versicherungsnehmersentspricht. DasNichtvorliegen einergroben
Fahrldssigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Nach einer Gefahrerh6hung nachB 3.2.2.2und B 3.2.2.3 ist der Versicherer fiir einen Versicherungsfall, der spater
als einen Monat nachdem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hatte zugegangen sein missen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflichtvorsatzlich verletzthat. Hat der Versicherungs-
nehmer seine Pflicht grobfahrl&ssig verletzt, so gilt B 3.2.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des
Versicherers bleibt bestehen, wennihm die Gefahrerhdhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hétte zuge-
gangen sein missen, bekannt war.

Die Leistungspflicht desVersicherersbleibt bestehen,

a) soweitderVersicherungsnehmernachweist, dassdie Gefahrerh6hung nicht ursichlich firdenEintitt desVer-
sicherungsfallsoderden Umfangder Leistungspflicht war oder

b) wenn zur Zeitdes EintrittesdesVersicherungsfallsdie Frist fir die Kiindigung desVersicherersabgelaufen und
eine Kiindigung nichterfolgt war oder

c) wennderVersichererstatt der Kindigung abdem Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen seinen Geschaftsgrund-
sdtzen entsprechend erh6hten Beitrag verlangt.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Obliegenheitenvor Eintritt desVersicherungsfalls
Fir die Sach-, Maschinen-und Elekironikversicherung sowie die Betriebsunterbrechungsversicherungengilt:

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten,die der Versicherungsnehmer vor Eintritt desVersicherungsfallszu erfiillen
hat, sind:

a) die Einhaltungaller gesetzlichen, behordlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
b) die Einhaltungaller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.

Fir die Allgemeine Haftpflichtversicherung und die D&O-Versicherunggilt:

Besonders gefahrdrohende Umsténde hat der Versicherungsnehmer auf VerlangendesVersicherersinnerhalb an-
gemessener Frist zu beseitigen. Diesgilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwagung der beiderseitigen Interes-
sen unzumutbarist. Ein Umstand, der zu einem Schaden gefuhrt hat, gilt ohne weiteresalsbesondersgefahrdro-
hend.

Rechtsfolgen

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob fahrlassig eine Obliegenheit,die ervor Eintritt desVersi-
cherungsfallsgegeniiberdem Versicherer zu erfiillen hat, so kann der Versichererinnerhalb einesMonats, nach-
dem ervon derVerletzung Kenntniserlangt hat,den Vertrag fristioskiindigen.

Der Versicherer hat kein Kiindigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit
weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt hat.

Obliegenheitenbeiund nach EintiittdesVersicherungsfalls
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt desVersicherungsfallsfolgende Obliegenheiten zu erfillen:

Er hat nach Méglichkeit fir die Abwendungund Minderung desSchadenszu sorgen. Dabei hat der Versicherungs-
nehmerWeisungen desVersicherers, soweit flrihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen - ggf. auch mindlich
odertelefonisch - einzuholen, wenndie Umstande diesgestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemélfem Ermessen
zu handeln.

Fir die Sach-, Maschinen-und Elekironik sowie Betriebsunterbrechungsversicherungengilt zusatzlichzu B 3.3.2.1:
Der Versicherungsnehmer hat

a) dem Versichererden Schadeneintritt, nachdem ervon ihm Kenntiserlangt hat, unverziglich - ggf. auch mind-
lich odertelefonisch - anzuzeigen;

b) Schaden durch strafbare Handlungengegen dasEigentum unverziiglich der Polizei anzuzeigen;

c) dem Versichererund der PolizeiunverziglicheinVerzeichnisderabhanden gekommenen Sacheneinzu-
reichen;

d) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bisdie Schadenstelle oder die beschadigten Sachen durch
den Versichererfreigegebenworden sind. Sind Verdnderungen unumganglich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschadigten Sachen biszu einer Besichtigung durchden
Versichereraufzubewahren;
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B3.3.2.3

B3.3.2.4

B3.3.3

B3.3.3.1

e) soweitmoglich dem Versichererunverziiglich jede Auskunftin Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu er-
teilen, die zur Feststellung desVersicherungsfallsoder desUmfangesder Leistungspflicht desVersicherers
erforderlich ist sowie jede Untersuchung Giber Ursache und Héhe desSchadensund tberden Umfangder Ent-
schadigungspflicht zu gestatten;

f) vom Versichererangeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutetwerden
kann.

g) StehtdasRechtaufdie vertragliche Leistung desVersichererseinem anderenalsdem Versicherungsnehmer
zu, so hatdieserdie Obliegenheiten nach B 3.3.2.1 undB 3.3.2.2 ebenfallszu erflllen - soweitihm diesnach
den tatsdchlichen undrechtlichen Umstdnden méglich ist.

Fur die Allgemeine Haftpflichtversicherung giltzusatzlichzu B 3.3.2.1:

a) JederVersicherungsfallistdem Versichererinnerhalb einer Woche anzuzeigen, auchwenn noch keine Scha-
densersatzanspriche erhoben worden sind. DasGleiche gilt, wenn gegenden Versicherungsnehmer Haft-
pflichtanspriiche geltend gemacht werden.

b) Erhatdem Versichererausfiihrliche und wahrheitsgemafie Schadenberichte zu erstatten und ihn beider Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstiitzen. Alle Umstande, die nach Ansicht desVersicherersfiirdie Bear-
beitung desSchadenswichtigsind, mussen mitgeteilt sowie alle dafurangeforderten Schriftstiicke Gibersandt
werden.

c) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlichgeltend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt
oderwird ihm gerichtlich der Streit verkiindet, hater diesdem Versicherer unverziiglichanzuzeigen. Diesgilt
auch, wenn gegen denVersicherungsnehmer wegen desden Anspruch begriindenden Schadenereignissesein
Ermittlungsverfahreneingeleitet wird.

d) GegeneinenMahnbescheid odereine Verfligungvon Verwaltungsbehdrden auf Schadensersatz muss der Ver-
sicherungsnehmer fristgemaf Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung des Versicherers bedarf es nicht.

e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat erdie Fiihrung
des Verfahrensdem Versicherer zu Gberlassen. Der Versicherer beauftragtim Namen desVersicherungsneh-
mers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer mussdem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskiinfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfligung stellen.

Fur die D&O-Versicherung giltabweichend vonB 3.3.2.1:

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintitt desVersicherungsfallsnachfolgende Obliegenheiten zu erfillen.
Diese und die RechtsfolgenbeiVerletzung gelten sinngeman auch furdie versicherten Personen.

a) Erhatnach Moglichkeit fir die Abwendung und Minderung desSchadenszu sorgen. Dabei hat der Versiche-
rungsnehmer Weisungen desVersicherers, soweit firihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen — ggf. auch
mundlich odertelefonisch — einzuholen, wenndie Umstédnde diesgestatten. Erteilenmehrere an dem Versiche-
rungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehme r nach pflichtge-
mé&Rem Ermessen zu handeln.

b) JederVersicherungsfallistdem Versichererunverziiglichanzuzeigen.

c) Erhatdem Versichererausfiihrliche und wahrheitsgemafe Schadenberichte zu erstatten und ihn beider Scha-
densermittlung und -regulierung zu unterstiitzen. Alle Umstande, die nach Ansicht desVersicherersfiirdie Be-
arbeitung desSchadenswichtigsind, miissen mitgeteilt sowie alle dafiirangeforderten Schriftstiicke ibersandt
werden.

d) Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ein selbstdndigesBeweisverfahrenangeordnet oder ergehtein Straf-
befehl oder Bescheid, derdenEinsatz einesVermdgensschadenszum Gegenstand hat oder zur Folge haben
kdnnte, so hat der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person dem Versichererunverziiglich Anzeige zu
erstatten, auch wenn der Versicherungsfall selbst bereitsangezeigtwurde.

e) Wird gegen eine versicherte Person ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt
odergegen diese gerichtlichder Streitverkiindet, so ist diesebenfallsunverziiglich anzuzeigen. Dasgleiche gilt
im Falle einesArrestesoder einer einstweiligen Verfigung. Gegen einen Mahnbescheid mussdie versicherte
Person fristgemaf Widerspruch einlegen, ohne dasses einer Weisung desVersicherers bedarf.

f) Wird gegen eine versicherte Person ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, hat sie die Fihrung desVerfah-
rens dem Versicherer zu Gberlassen. Der Versicherer beauftragtim Namen der versicherten Person einen
Rechtsanwalt. Die versicherte Person mussdem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskiinfte
erteilen unddie angeforderten Unterlagen zur Verfliigung stellen.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheitnach B 3.3.1 oder B 3.3.2 vorsatzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Beigrob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheitist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistungin dem Verhaltniszu kiirzen, das der Schwere des VerschuldensdesVersicherungsneh mers
entspricht.

Besonderheit fur die Hausratversicherung

Im Rahmen der Premium Plus-Deckung wird auf eine Leistungskiirzung wegen grob fahrlassiger Verletzungvon
gesetzlichen oder behdrdlichen Sicherheitsvorschriften nach B 3.3.1.1 a) verzichtet. Dasgilt nicht fir vertraglich
vereinbarte Sicherheitsvorschriften.
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B3.3.3.2

B3.3.3.3

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt desVersicherungsfallsbestehende Auskunfts- oder Aufka-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nurdann vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wennerden Versicherungs-
nehmerdurch gesonderte Mitteilungin Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat.

Der Versichererbleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dasser die Obliegenheit
nicht grob fahrlassig verletzt hat. Diesgiltauch, wennder Versicherungsnehmer nachweist, dassdie Verletzung der
Obliegenheit weder firden Eintritt oder die Feststellung desVersicherungsfallsnoch fiirdie Feststellung oderden
Umfang derdem Versichererobliegenden Leistungurséchlich war. Dasgilt nicht, wennder Versicherungsnehmer
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Abschnitt B 4 Weitere Regelungen

B4.1

B4.1.1

B4.1.1.1

B4.1.1.2

B4.1.1.3

B4.1.1.4

B4.1.2

B4.1.2.1

Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
Fur die Sach-, Maschinen-und Elekironikversicherung sowie Betriebsunterbrechungsversicherungengilt:
Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherernein Interesse gegen dieselbe Gefahrversichert, ist verpflichtet, dem Versichererdie
andere Versicherung unverzuglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben.

Rechtsfolgen der Verletzungder Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach B 4.1.1.1 vorsatzlichoder grob fahrlassig, ist der Versi-
cherer unterdenin B 3.3 beschriebenenVoraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise
leistungsfrei. Leistungsfreiheit trittnichtein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnisvon
deranderen Versicherung erlangt hat.

Haftung und Entschadigungbei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahrversichert und libersteigendie Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder tibersteigt ausanderen Griinden die Summe der Ent-
schadigungen, dievon jedem Versicherer ohne Bestehen deranderen Versicherung zu zahlen waren, denGe-
samtschaden, liegteine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherersind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dassjeder firden Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Venrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aberim Ganzen nicht
mehralsden Betrag desihm entstandenen Schadensverlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenndie Vertrage
bei demselben Versicherer bestehen.

ErlangtderVersicherungsnehmer oderder Versicherte ausanderen Versicherungsvertragen Entschadigung fir
denselben Schaden, so ermé&Rigt sich der Anspruch ausdem vorliegenden Vertragin der Weise, dassdie Ent-
schadigung ausallen Vertragen insgesamt nicht hdherist, alswenn der Gesamtbetragder Versicherungssum-
men, ausdenen die Beitrage errechnet wurde, nurindiesem Vertrag in Deckung gegeben wordenware. Bei
Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen ermaRigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertragen
insgesamt keine hohere Entschadigung zu leisten ist, alswenn der Gesamtbetragder Versicherungssummen in
diesem Vertrag in Deckung gegebenworden ware.

c) Hatder Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung inder Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermoégensvorteil zu verschaffen, ist jederin dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag biszu dem Zeitpunkt zu, zu dem ervon den die Nichtigkeit begriindenden
Umstanden Kenntniserlangt.

Beseitigungder Mehrfachversicherung

a) Hatder Versicherungsnehmerden Vertrag, durch dendie Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis
von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann erverlangen, dassder spater geschlossene
Vertrag aufgehobenoder die Versicherungssumme unter verhaltnismaRiger Minderung desBeitragsauf den
Teilbetragherabgesetzt wird, derdurch diefriihere Versicherungnicht gedeckt ist.

Die AufhebungdesVertragsoderdie Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung desBeitrags
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erkdarung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nacha)sind auch anzuwenden, wenndie Mehrfachversicherungdadurch entstandenist, dass
nach Abschluss dermehreren Versicherungsvertrage der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall
die mehreren Versicherungsvertrage gleichzeitig oderim Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhéltnisméafRige Herabsetzung der Versicherungssummenund der
Beitrage verlangen.

Fur die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn dasRisiko in mehreren Versicherungsvertragen versichertist.
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B4.1.2.2

B4.1.2.3

B4.1.3

B4.1.3.1

B4.1.3.2

B 4.2

B4.2.1

B4.2.2

B4.2.3

B 4.3

B4.3.1

B4.3.2

B4.3.3

B4.3.4

Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dassder Versicherungsnehmerdieswusste, kann
er die Aufhebung desspater geschlossenen Vertragsverlangen.

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wennder Versicherungsnehmer esnichtinnerhalb einesMonatsgeltend macht,
nachdem ervon der Mehrfachversicherung Kenntniserlangt hat. Die Aufhebungwird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem die Erkdarung, mitdersie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Fir die D&O-Versicherung gilt

Besteht fiireinen unter diesem Versicherungsvertrag geltend gemachten Schadenauch unter einemanderen Versi-
cherungsvertrag, Versicherungsschutz, so sind Versicherungsnehmer und versicherte Personenverpflichtet, den
Schaden zunachst unterdem anderweitigen Versicherungsvertrag geltend zu machen. Die Leistungspflicht desVer-
sicherers unterdiesem Vertrag besteht nur, wenn undinsoweitder anderweitige Versicherer furden Schaden nicht
leistet. Kommteszu einerLeistung ausdiesem Versicherungsvertrag, weil der Versicherer desanderweitigen Ver-
sicherungsvertragesseine Leistungspflichtgegeniiber dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person
bestreitet, so sind diese verpflichtet, etwaige Anspriiche ausdem anderweitigen Versicherungsvertrag an denVersi-
chererdieses Vertragesabzutreten.

Sofern der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person dasdurch diesen Vertrag versicherte Risiko auch

anderweitig versichert (Mehrfachversicherung, Anschlussversicherung), ist diesdem Versicherer unverzuglich anzu-
zeigen.

Erklarungen und Anzeigen, Anschriftenédnderung

Form, zustandige Stelle

Die furden Versichererbestimmten Erkarungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag be treffenund die
unmittelbar gegentiber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben.
Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oderin diesem Vertrag etwasanderesbestimmtist.

Erkarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung desVersicherersoderan die im Versicherungsschein
oderin dessen Nachtragen alszustandig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen tber
den Zugang von Erkdlarungen und Anzeigen bleiben bestehen.

Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentigt fiir eine Wil-
lenserkarung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die Absendung eineseingeschriebenen
Briefesan die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erkdarung gilt drei Tage nach der Absendungdes
Briefes als zugegangen. Diesgilt entsprechendfurden Fall einerdem Versicherer nicht angezeigten Namensande-
rung des Versicherungsnehmers.

Nichtanzeige der Verlegungder gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherungunter der Anschrift seines Gewerbebetriebsabgeschlossen, findet
bei einerVerlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen B 4.2.2 entsprechend Anwendung.

Vollmachtdes Versicherungsvertreters
Erkarungen desVersicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt alsbevollméachtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erkarungen entge-
genzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf einesVersicherungsvertrags,
b) einbestehendesVersicherungsverhéltniseinschlief3lich dessen Beendigung;
c) Anzeige-und Informationspflichten vor Abschlussdes Vertragsund wahrend desVersicherungsverhaltnisses.

Erkdarungen desVersicherers

Der Versicherungsvertreter gilt alsbevollméachtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachtrage dem Versicherungsnehmer zu tibermitteln.

Zahlungenan den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt alsbevollméchtigt, Zahlungen anzunehmen, dieder Versicherungsnehmerim Zu-
sammenhang mit der Vermitiung oder dem AbschlusseinesVersicherungsvertragsan ihn leistet. Eine Beschran-
kung dieser Volimachtmussder Versicherungsnehmer nurgegen sich geltenlassen, wenn erdie Beschrankung bei
derVornahme der Zahlung kannte oderin Folge grober Fahrlassigkeit nicht kannte.

Maker

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makerist bevollmachtigt, Anzeigenund Willenserkdarungen des Versi-
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B4.4

B 4.5

B45.1

B4.5.2

B 4.6

B 4.7

cherungsnehmersentgegenzunehmen. Erist durch den Makiervertrag verpflichtet, diese unverziglichan den Versi-
chererweiterzuleiten.

Verjéhrung

Die Anspriiche ausdem Versicherungsvertrag verjahren in dreiJahren. Die Verjéhrung beginnt mitde m Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch begriindenden Umstanden
und der Person des SchuldnersKenntniserlangt. Die grob fahrldssige Unkenntnissteht der Kenntnisgleich.

Ist ein Anspruch ausdem Versicherungsvertrag bei dem Versichererangemeldet worden, zéhlt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugangderin Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten
Entscheidung desVersicherersbeim Anspruchsteller nichtmit.

Im Ubrigen richtet sich die Verjahrungnach den allgemeinen Vorschriften desBiirgerlichen Gesetzbuchs.

Ortlich zustandiges Gericht

Klagen gegen denVersicherer

Fur Klagen ausdem Versicherungsvertrag gegenden Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeitnach
dem SitzdesVersicherersoder seinerfiir den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.

Fernerist auch dasGericht zustandig, in dessen Bezirkder Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung einessolchen, seinen gewéhn-
lichen Aufenthalt hat.

Verlegtjedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschlussseinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung einessolchen, seinengewdhnlichen AufenthaltinsAusland, sind die Gerichtedes
Staateszustandig, in demder Versicherer seinen Sitz hat.

Klagen gegen Versicherungsnehmer

Fur Klagen ausdem Versicherungsvertrag gegenden Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zustan-
digkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz desVersicherungsnehmers; fehltein sol-
cher, nach seinem gewdhnlichen Aufenthalt.

Sind der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebungnicht bekannt, bestimmt sich die
gerichtliche Zustandigkeit fiir Klagenausdem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem
Sitz desVersicherers oder seiner fur den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.

Anzuwendendes Recht

Fur diesen Vertrag giltdeutschesRecht.

Embargobestimmung

Es besteht - unbeschadet der librigen Vertragshestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem
keine auf die Vertragsparteiendirekt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos
der Européischen Unionoderder BundesrepublikDeutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargosder Vereinigten Staatenvon Ame-

rika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Européischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegen-
stehen.

Abschnitt B 5 Besonderheiten fur die Sachv ersicherung, Technischen Versicherungen und Betriebsunterbrechungs-
versicherungen

B5.1

B5.2

B5.2.1

Uberv ersicherung

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert desversicherten Interesseserheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmerverlangen, dasszur Beseitigungder Uberversicherungdie Versicherungs-
summe mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang desHerabsetzungsverlangens, ist firdie Hohe des
Beitragsder Betrag maRgebend, den der Versicherer berechnet haben wiirde,wenn der Vertrag von vornherein mit
dem neuen Inhaltgeschlossen worden ware.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherungin der Absicht geschlossen, sich dadurch einenrechtswidrigen
Vermdgensvorteil zu verschaffen,ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag biszu dem Zeitpunkt zu,
zu dem ervon den die Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntniserlangt.

Versicherung fur fremde Rechnung

Rechte ausdem Vertrag
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B5.2.2

B5.2.3

B5.2.3.1

B5.2.3.2

B5.2.3.3

B 5.3

B5.3.1

B5.3.1.1

B5.3.1.2

B5.3.1.3

B5.3.1.4

B5.3.1.5

B5.3.1.6

B5.3.1.7

B5.3.2

B5.3.2.1

B5.3.2.2

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namenfiurdasinteresse einesDritten (Versi-
cherten) schlieBen. Die Ausiibung der Rechteausdiesem Vertrag steht nurdem Versicherungsnehmer und nicht
auch dem Versicherten zu. Dasgilt auch,wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigungan den Versicherungsnehmer den Nachweisverlangen, dass
derVersicherte seine Zustimmungdazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlungder Entschadigung nur mit
Zustimmung desVersicherungsnehmersverlangen.

Kenntnisund Verhalten

Soweitdie Kenntnisund dasVerhalten desVersicherungsnehmersvon rechtlicher Bedeutungsind, sind beider
Versicherung fur fremde Rechnung auchdie Kenntnisund dasVerhalten desVersicherten zu bertcksichtigen.

Soweit derVertrag Interessen desVersicherungsnehmersund desVersicherten umfasst, musssich der  Versi-
cherungsnehmerfirsein Interesse dasVerhalten und die KenntnisdesVersicherten nur zurechnen lassen, wenn
derVersicherte Reprasentant desVersicherungsnehmersist.

Aufdie KenntnisdesVersicherten kommt esnichtan, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden
ist oderihm einerechtzeitige BenachrichtigungdesVersicherungsnehmersnicht méglich oder nicht zumutbar war.

Aufdie KenntnisdesVersicherten kkmmt esdagegenan, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auf-
trag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht dariiberinformiert hat.

Aufwendungsersatz
Aufwendungen zur Abwendung und Minderungdes Schadens

Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt desVersicherungsfalles
den Umstanden nach zur Abwendungund Minderung des Schadensfiir geboten haltendurfte oderdie er auf Wei-
sung des Versicherers macht.

Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einenunmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzu-
wenden oderin seinen Auswirkungenzu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn
diese Aufwendungenbei einer nachtraglichenobjektiven Betrachtung der Umstédnde verhéltnisméafig und erfolg-
reich waren oder die Aufwendungenauf WeisungdesVersichererserfolgten.

Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistungzu kiirzen, kann erauch den Aufwendungsersatz nach B5.3.1.1und
B 5.3.1.2 entsprechendkiirzen; diesgiltjedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung desVersicherersentstan-
densind.

Der Ersatz dieser Aufwendungen unddie sonstige Entschadigungbetragen zusammenhéchstensdie Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; diesgiltjedoch nicht, soweit Aufwendungen auf WeisungdesVersicherers
entstanden sind.

Der Versichererhat den furdie AufwendungengemaR B 5.3.1.1 erforderlichen Betrag auf VerlangendesVersiche-
rungsnehmersvorzuschiefRen.

Fur die Sach-, Maschinen und Elektronikversicherunggilt:

Nicht versichert sind Aufwendungen flr Leistungen der Feuerwehr oderanderer Institutionen, wenn diese Leistun-
gen im offentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

Fir die Betriebsunterbrechungsversicherung gilt:

Nicht versichert sind Aufwendungen:

a) furLeistungen der Feuerwehroderanderer Institutionen, wenndiese Leistungen im 6ffentlichen Interesse kos-
tenfrei zu erbringensind;

b) soweitdurch sie Uiberdie Haftzeit hinausfiirden Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;

c) soweitdurch sie Kosten erwirtschaftet werden, die nicht versichert sind oder

d) zur Beseitigung desSachschadens.

Kosten der Ermittlung und Feststellungdes Schadens

Der Versicherer ersetzt biszur vereinbarten Héhe die Kosten fuir die Ermittlung und Feststellung einesvon ihm zu
ersetzenden Schadens, sofern diese den Umstanden nachgebotenwaren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstandigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann erauch den Kostenersatz nach B 5.3.2.1entspre-
chend kirzen.
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B 5.4

B54.1

B5.4.2

B 5.5

B5.5.1

B55.1.1

B5.5.1.2

B55.1.3

B5.5.2

B 5.6

Ubergang von Ersatzanspriichen
Ubergang von Ersatzanspriichen

Stehtdem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegeneinen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer tiber, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Ubergang kann nicht zum Nachteil desVersicherungsnehmersgeltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmersgegen eine Person, mitdererbei Eintrittdes Schadens
in hauslicher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang nicht geltend gemachtwerden, essei denn, diese Person hat
den Schaden vorsatzlich verursacht.

Obliegenheitenzur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendesRecht
unter Beachtungdergeltenden Form-und Fristvorschriften zu wahren, und nach Ubergang desErsatzanspruchs
aufden Versichererbei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheitvorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, alserinfolge dessen keinen Ersatz von dem Drittenerlangenkann. Im Fall einer grob fahrlassi gen Ver-
letzung der Obliegenheitist der Versicherer berechtigt, seine Leistungin einem der Schwere desVerschuldensdes

Versicherungsnehmersentsprechenden Verhéltniszu kiirzen; die Beweislast flir dasNichtvorliegen einergroben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Keine Leistungspflichtaus besonderen Griinden
Vorsatzliche odergrob fahrlassige Herbeifiihrung desVersicherungsfalles

Fuhrtder Versicherungsnehmerden Versicherungsfall vorsatzlich herbei, so ist der Versicherervon der Entschadi-
gungspflichtfrei.

Ist die Herbeifiihrung des Schadensdurch rechtskréftiges Strafurteilwegen Vorsatzesin der Person des Versiche-
rungsnehmersfestgestellt, so gilt die vorsatzliche Herbeifihrung desSchadensalsbewiesen.

Fuhrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlassig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einemder Schwere desVerschuldensdesVersicherungsnehmersentsprechenden Verhéltniszu kiirzen.

Abweichendvon B 5.5.1.2 verzichtet der Versicherer beider grob fahrlassigen Herbeifiihrung desVersicherungs-
fallsganz oderteilweise darauf, die Leistung ineinem der Schwere desVerschuldensdesVersicherungsnehmers
entsprechenden Verhdltniszu kiirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt desVersicherungsfalles

Der Versichererist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmerden Versicherer arglistig
UberTatsachen, diefirden Grund oder die Hohe der Entschadigung von Bedeutung sind, tduscht oder zu tauschen
versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskréaftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betrugesoder Betrugsversuchesfestgestellt, so gelten die VoraussetzungendesSatzes1 alsbewiesen.

Repréasentanten

Der Versicherungsnehmer musssich die Kenntnisund dasVerhalten seiner Reprasentanten zurechnenlassen.
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Waldenburger
Versicherung

erlasslich.

Personlich. Y, S sbungssHark:
Merkblatt zur Datenverarbeitung
(Stand 01.05.2018)

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch die Waldenburger
Versicherung AG und die lhnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher fiir die Datenverarbeitung

Waldenburger Versicherung AG
Max-Eyth-StraRe 1

74638 Waldenburg

Telefon +49 7942 945-5055
Fax +49 7942 945 555066
info@waldenburger.com

vertreten durch den Vorstand

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der 0.g. Adresse mit dem Zusatz — Datenschutzbeauftragter —
oder per E-Mail unter: datenschutzbeauftragter@waldenburger.com

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes
(VVG) sowie aller weiteren maf3geblichen Gesetze. Darliber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fur
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft* verpflichtet, die die oben genannten
Gesetze fiur die Versicherungswirtschaft prazisieren. Diese kénnen Sie im Internet unter www.waldenburger.com/datenschutz
abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, bendétigen wir die von lhnen hierbei gemachten Angaben fiir den Abschluss
des Vertrages und zur Einschatzung des von uns zu bernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande,
verarbeiten wir diese Daten zur Durchfiihrung des Vertragsverhéltnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben
zum Schaden benétigen wir etwa, um prifen zu kénnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des Versicherungsvertrages sind ohne die Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten nicht mdglich.

Daruber hinaus benétigen wir lhre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fur
die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfillung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten in Bezug auf die bestehenden Vertrage
nutzen wir fur eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer
Vertragsanpassung oder Vertragsergénzung, fur Kulanzentscheidungen oder fur umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage fir diese Verarbeitungen personenbezogener Daten fir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs.
1 b) DSGVO. Soweit dafir besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines
Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir lhre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein.
Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ilhre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies
kann insbesondere erforderlich sein:
- zur Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
- zur Werbung fir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fir andere Produkte der Unternehmen der Wiirth Gruppe
und deren Kooperationspartner sowie fur Markt- und Meinungsumfragen,
- zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Daruber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur Erfullung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B.
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als
Rechtsgrundlage fur die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c)
DSGVO.

Sollten wir lhre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen dariber zuvor informieren.

28


mailto:info@waldenburger.com
mailto:datenschutzbeauftragter@waldenburger.com
http://www.waldenburger.com/

Kategorien von Empféngern der personenbezogenen Daten

Ruickversicherer:

Von uns tUbernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Ruckversicherer). Dafir kann es
erforderlich sein, lhre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Ruckversicherer zu tbermitteln, damit dieser sich ein eigenes
Bild Gber das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsvertrage von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet |hr Vermittler die zum
Abschluss und zur Durchfilhrung des Vertrages benétigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch ubermittelt unser
Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in
lhren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten bendtigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fiir
die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen lhnen und einem oder
mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, kdnnen lhre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fir den
telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, fir In- und Exkasso oder zur gemeinsamen
Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfullung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorlibergehende
Geschéftsbeziehungen bestehen, kénnen Sie der Ubersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer
Homepage unter www.waldenburger.com/datenschutz entnehmen.

Dauer der Datenspeicherung

Wir lIéschen |hre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann
es vorkommen, dass personenbezogene Daten fur die Zeit aufbewahrt werden, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen
geltend gemacht werden kénnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreif3ig Jahren). Zudem speichern wir lhre
personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwéschegesetz. Die Speicherfristen
betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie kdnnen unter der o. g. Adresse Auskunft Uber die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Daruber hinaus kénnen
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht
auf Einschréankung der Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem
strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu
widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kdnnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn
sich aus lhrer besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Mdéglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine
Datenschutzaufsichtsbehorde zu wenden. Die fur uns zusténdige Datenschutzaufsichtsbehorde ist:

Der Landesbeauftragte fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Koénigstralle 10a
70173 Stuttgart

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstutzung der
Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungsprifung sowie bei der Bekdmpfung von
Versicherungsmissbrauch. Dafir ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nahere
Informationen dazu entnehmen Sie bitte den beiliegenden Hinweisen zum HIS.
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Datenaustausch mit lhrem friiheren Versicherer

Um lhre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-
Haftpflichtversicherung) bzw. lhre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls Uberpriifen und bei Bedarf erganzen zu kdnnen,
kann im dafur erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von lhnen im Antrag benannten
friheren Versicherer erfolgen.

Bonitatsauskiinfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei der Arvato Infoscore
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt zur Beurteilung lhres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab.

Datentbermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auBerhalb des Européischen Wirtschaftsraums (EWR) ubermitteln, erfolgt
die Ubermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestétigt wurde oder
andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-
Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie Uber das Datenschutzniveau bei unseren
Dienstleistern in Drittlandern finden Sie hier www.waldenburger.com/datenschutz Sie kdnnen die Informationen auch unter den
oben genannten Kontaktadressen anfordern.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basis der von lhnen gemachten Angaben entscheiden wir in bestimmten Fallen vollautomatisch bei der Antrags-, Vertrags-,
sowie Schaden- und Leistungsverarbeitung.

Die Entscheidung erfolgt dabei insbesondere auf der Grundlage lhrer Angaben zu personlichen Risikomerkmalen. Die
vollautomatisierten Entscheidungen basieren insbesondere auf den vertraglichen Bedingungswerken und den daraus
abgeleiteten Regeln und Bearbeitungsrichtlinien.

30


https://finance.arvato.com/icdinfoblatt
http://www.waldenburger.com/datenschutz

	Deckblatt Vertragsunterlagen Fahrradversicherung
	Produktinformationsblatt Fahrradversicherung
	Kundeninformation gemäß § 7 VVG und § 1 der VVG-Info
	Inhaltsverzeichnis
	Versicherungsbedingungen für die Fahrrad-Vollkaskoversicherung FVW 2014 – Stand 01.02.2019
	Merkblatt zur Datenverarbeitung

	Kundeninformationsblatt Stand 2019_01_01.pdf
	Bedingungen Unfall Vers_Premium Plus Stand 2017_12_01 Deckblatt
	Deckblatt
	Deckblatt Unfall Vers_Premium Stand 12-2017


	Bedingungen Unfall Vers_Premium Plus Stand 2017_12_01 PIB
	Bedingungen Unfall Vers_Premium Plus Stand 2017_12_01

	Waldenburger_AUB_2014 Stand 2017
	BBR Unfall Premium Plus 2017
	2018-05-01 Merkblatt zur Datenverarbeitung




